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Antragstext: 

Das Studierendenparlament möge die folgenden Änderungen der Organisationssatzung der 
Studierendenschaft beschließen: 

Organisationssatzung 2025-06-18 Änderung 

§ 19 Zusammensetzung des Allgemeinen 
Studierendenausschusses 
(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss 
setzt sich aus 
1. den Mitgliedern des Vorstands im Sinne von 
§ 21, 
2. einem*r Finanzreferenten*in, 
3. einem*r Referenten*in für ausländische 
Studierende, 
4. einem*r Beauftragten für Datenschutz im 
Sinne der §§ 58 ff. Landesdatenschutzgesetz 
sowie 
5. mindestens einem*r weiteren Referenten*in 
zusammen.  
Hierneben können Beauftragte, welche vom 
Allgemeinen Studierendenausschuss gewählt 
werden, weitere Teile des Allgemeinen 
Studierendenausschuss sein. Wird eine 
Beauftragung vom Studierendenparlament 
nach § 20 zum*r Referenten*in gewählt, so 
verliert er*sie das Amt der Beauftragung. 

§ 19 Zusammensetzung des Allgemeinen 
Studierendenausschusses 
(2) Der Allgemeine Studierendenausschuss 
setzt sich aus 
1. den Mitgliedern des Vorstands im Sinne von 
§ 21, 
2. einem*r Finanzreferenten*in, 
3. einem*r Referenten*in für internationale 
Studierende, 
4. einem*r Beauftragten für Datenschutz im 
Sinne der §§ 58 ff. Landesdatenschutzgesetz 
sowie 
5. mindestens einem*r weiteren Referenten*in 
zusammen.  
Hierneben können Beauftragte, welche vom 
Allgemeinen Studierendenausschuss gewählt 
werden, weitere Teile des Allgemeinen 
Studierendenausschuss sein. Wird eine 
Beauftragung vom Studierendenparlament 
nach § 20 zum*r Referenten*in gewählt, so 
verliert er*sie das Amt der Beauftragung. 
 

§ 20 Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Allgemeinen Studierendenausschusses 
(2) Die ausländischen Studierenden haben das 
Recht, eine*n Kandidaten*in für das Amt 
des*der Referenten*in für ausländische 
Studierende zu benennen. Dieses Recht wird im 
Rahmen der Wahlen zum 
Studierendenparlament ausgeübt. Der 

§ 20 Wahl und Abwahl der Mitglieder des 
Allgemeinen Studierendenausschusses 
(2) Die internationalen Studierenden haben 
das Recht, eine*n Kandidaten*in für das Amt 
des*der Referenten*in für Internationale 
Studierende zu benennen. Dieses Recht wird im 
Rahmen der Wahlen zum 
Studierendenparlament ausgeübt. Der 
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Vorstand soll den*die Kandidaten*in, der*die 
die meisten Stimmen der ausländischen 
Studierenden erhalten hat, bei seinem 
Vorschlag nach Absatz 1 Satz 3 berücksichtigen. 

Vorstand soll den*die Kandidaten*in, der*die 
die meisten Stimmen der internationalen 
Studierenden erhalten hat, bei seinem 
Vorschlag nach Absatz 1 Satz 3 berücksichtigen. 
 

 

Antragsbegründung: 

Das Referat für Internationale Studierende heißt im Stellenplan sowie der Wahlordnung bereits so. 
Eine Änderung in der Organisationssatzung ist überfällig 

Weitere Ausführungen und die Beantwortung etwaiger Fragen werden auf der Sitzung erfolgen. 


